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Die Arbeitsverhältnisse der Arbeiter und Angestellten kön
nen nur dann das gesellschaftlich erforderliche Niveau errei
chen, wenn das Arbeitsrecht so gestaltet, gesetzt, angewen
det, genutzt und befolgt wird, daß es auf der Grundlage 
objektiver Verbaltensbedingungen und im Zusammenwirken 
mit allen Mechanismen und Instrumenten der Verhaltenssti
mulierung und -Orientierung massenhaft ein dem intensiven 
Reproduktionstyp adäquates Arbeitsverhalten erzeugt und 
hierüber die Sicherung, den Schutz und die Gestaltung der 
Arbeitsverhältnisse bewirkt. Mit der Ermittlung der Wirk
samkeit des Arbeitsrechts und der Analyse seines Wirkungs
prozesses muß daher herausgefunden werden, was das Ar
beitsrecht tatsächlich bewirkt1 und wie rationell es die ange
strebten sozialen Ziele erreicht. Das bedeutet, auch heraus
zufinden, welche Arbeitsrechtsnormen und welche weiteren 
Elemente des arbeitsrechtlichen Regelungsmechanismus die 
Entwicklung beschleunigen, welche wirkungslos sind oder die 
Entwicklung möglicherweise sogar hemmen und welche Ver
hältnisse, „die erst der Möglichkeit nach vorhandefi sind“, 
dadurch hervorgebracht werden, daß ihnen das Arbeitsrecht 
„eine rechtliche Bewegungsform“2 gibt.

Der Einfluß des Arbeitsrechts auf die Herausbildung ent
wickelter und neuer Verhältnisse bedarf aus der Sicht der 
beschleunigten Entwicklung des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts stärkerer Beachtung.3 Um die Frage zu beant
worten, ob die arbeitsrechtlichen Möglichkeiten geeignet sind, 
z. B. Werktätige in Forschung und Entwicklung auf das durch 
Wissenschaft, Technik und Technologie unabdingbar gefor
derte Denken in neuen Dimensionen und auf ein Handeln 
in zum Teil völlig veränderten Verantwortungsbereichen zu 
orientieren und sie für die verantwortungsbewußte Erfüllung 
der mit den Schlüsseltechnologien einhergehenden neuen 
Aufgaben zu motivieren, bedarf es gezielter Analysen der 
Wirksamkeit des Arbeitsrechts. Gleiches gilt für die Fest
stellung, ob das Arbeitsrecht ausreichend dazu beiträgt, alle 
Potenzen sozialistischer Kollektivität freizusetzen und zu 
nutzen und die sozialistische Demokratie im Betrieb, die 
eigenverantwortliche schöpferische Gestaltung der Arbeits
und Lebensbedingungen durch die Werktätigen selbst umfas
send zu entwickeln.

Die Kenntnis der gesellschaftlichen Wirksamkeit des Ar
beitsrechts ist daher erforderlich, um alle vom Arbeitsrecht 
ausgehenden Möglichkeiten auszuschöpfen, die das Verhalten 
der Werktätigen beeinflussen und besonders im Zusammen
hang mit dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt, mit 
der Sicherung der Einheit von Rationalität und sozialer Si
cherheit stehen. Es ist folglich ständige Aufgabe der Arbeits
rechtspraxis und -Wissenschaft, die Wirksamkeit des Arbeits
rechts zu analysieren, um seine Entwicklung zu ermöglichen 
und um seine aktive Rolle bei der Gestaltung der Arbeits
verhältnisse der Arbeiter und Angestellten zu' sichern. 
Deshalb fordert u. a. §9 AGB neben der strikten Verwirk
lichung des sozialistischen Arbeitsrechts, daß die Wirksamkeit 
des Arbeitsrechts analysiert und dessen Übereinstimmung mit 
den Erfordernissen der weiteren Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft gewährleistet wird.

Das Oberste Gericht hat sich besonders im Zusammenhang 
mit seiner 3. Plenartagung am 24. Juni 19824 mit dem Beitrag 
der Arbeitsrechtsprechung zur effektiven Nutzung des gesell
schaftlichen Arbeitsvermögens beschäftigt und seine 9. Ple
nartagung am 11. Oktober 19845 dem Beitrag der Arbeits
rechtsprechung zur Verwirklichung der ökonomischen Stra
tegie der 80er Jahre gewidmet. Beide Plenartagungen bein
halten Erkenntnisse über die Wirksamkeit des Arbeitsrechts 
bei der Leitung ökonomischer Prozesse und bei der Verbin
dung von Leistungsentwicklung, Festigung der Gesetzlichkeit 
und Rechtssicherheit. Anhand der Arbeitsrechtsprechung, 
aber auch der Rechtsanwendung in den Betrieben und an
hand der Einschätzung der objektiven und subjektiven Bedin
gungen für rechtlich-relevantes Handeln der Arbeitsrechts
subjekte hat das Oberste Gericht zur Wirksamkeit wesent
licher Arbeitsrechtsnormen und Arbeitsrechtsinstitute Stel
lung genommen, progressive Entwicklungen im Prozeß der 
Rechtsverwirklichung verallgemeinert sowie Hemmnisse bei 
der wirksamen Durchsetzung des Arbeitsrechts und deren 
Ursachen ermittelt.

Die Forschungsarbeit der Arbeitsrechtswissenschaft und 
die bisher vorgelegten Ergebnisse konzentrieren sich seit

geraumer Zeit vorwiegend auf Effektivitätsuntersuchungen. 
Will die Arbeitsrechtswissenschaft den Anforderungen an 
die Gesellschaftswissenschaft gerecht werden, „die sozialisti
sche Gesellschaft als einen einheitlichen sozialen Organismus 
noch gründlicher, tiefer und umfassender auf Funktionsweise, 
Entwicklungstendenzen, Gesetzmäßigkeiten, Widersprüche 
und Triebkräfte hin zu erforschen, um so das theoretische 
Fundament und Instrumentarium unserer Gesellschaftsstra
tegie weiter zu vervollkommnen“6, so kann sie das nur, indem 
sie sich mit allen objektiven und subjektiven, rechtlichen und 
„nichtrechtlichen“ Wirkungsbedingungen des Arbeitsrechts 
befaßt.7

Um zu ermitteln, ob die geplanten Wirkungen tatsächlich 
vom Arbei'tsrecht ausgehen, d. h., ob und inwieweit das Recht 
angewendet, eingehalten und genutzt wird, und darüber hin
aus festzustellen, ob hierdurch die mit dem Arbeitsrecht ange
strebten sozialen Ziele auch tatsächlich erreicht werden bzw. 
der beabsichtigte Annäherungsprozeß in der erwarteten 
Richtung vonstatten geht, ist von den Erkenntnissen auszu
gehen, die die allgemeine sozialistische Rechtstheorie erarbei
tet hat8 und die durch Wirksamkeitsuntersuchungen anderer 
Rechtszweige bestätigt wurden.8 Ausgehend von dem Bereich 
der gesellschaftlichen Verhältnisse, den das sozialistische 
Arbeitsrecht beeinflußt, und von der spezifischen Wdrkungs- 
rdchtung des Arbeitsrechts, sind bei der Analyse des arbeits
rechtlichen Wirkungsprozesses und bei der Ermittlung seiner 
Wirksamkeit eine Reihe von Zusammenhängen zu beachten, 
auf die im folgenden näher einzugehen ist.

Die gesellschaftliche Wirksamkeit des Arbeitsrechts 
als Element der Wirksamkeit der staatlichen Leitung 
der Arbeitsverhältnisse der Arbeiter und Angestellten

Die Erkenntnis, daß quantifizierbare Aussagen zur gesell
schaftlichen Wirksamkeit des Rechts nur möglich sind, wenn 
das Recht im Zusammenwirken mit allen anderen das Ver
halten der Werktätigen beeinflussenden Bedingungen und 
Faktoren betrachtet wird, gilt auch für das Arbeitsrecht. Das 
Wirken des Arbeitsrechts ist von der praktischen Tätigkeit 
der Werktätigen bei der Gestaltung der Arbeitsverhältmsse 
nicht zu trennen. Es ist Bestandteil der Wirksamkeit der 
gesamten Leitung und Organisation dieser Verhältnisse. Auch 
für das Arbeitsrecht gilt, daß 'das Recht ... dm Rahmen des 
Systems der Leitung wirkt“10 und Aussagen über seine gegen
wärtige Wirksamkeit nur „im Rahmen einer Gesamteinschät
zung der Wirksamkeit aller Maßnahmen der Leitung“11 mög
lich sind. Beispielsweise ist die tatsächliche Entwicklung auf 
dem Gebiet von Ordnung, Disziplin und Sicherheit oder das 
Bemühen um die Vermeidung von Arbeitsunfällen und Be
rufskrankheiten, die Erziehung zu bewußter, initiativreicher 
Disziplin — eingeschlossen den Schutz des sozialistischen
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